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Migrationsrecht

Es gibt viel zu tun

Die Zeiten sind herausfordernd. International bröckelt die regelbasierte Ordnung, 
scheint die Stärke des Rechts wieder dem Recht des Stärkeren zu weichen. Und auch 
in Deutschland ist Willkommenskultur zum Fremdwort geworden, werden Ukraine-
Geflüchtete ins AsylbLG heruntergestuft, kann es mit Abschiebungen nach Syrien 
und Afghanistan nicht schnell genug gehen, auch wenn man dafür Islamisten emp-
fangen und mit dem Teufel ins Bett steigen muss („Schlaglicht“, S.12).
Umso wichtiger, hervorzuheben, wo die beharrliche Arbeit von Kolleg*innen und die 
Entscheidungen umsichtiger Richter*innen die Rechte Einzelner stärken. Wenn etwa 
Abschiebungsverbote festgestellt werden, fußend auf der Menschenwürde wegen 
nicht gewährter Teilhabe für ein Kind mit Schwerbehinderung (S. 4). Oder wenn dem 
als „Kampf gegen Sekundärmigration“ verbrämten Trend zu immer mehr Abschie-
bungen ein differenzierender Blick auf die Lage Anerkannter in Griechenland entge-
gengesetzt wird (S. 5 f.).
Auch auf die kommenden Herausforderungen gilt es sich vorzubereiten. Das GEAS 
kommt, und auch wenn das erforderliche Anpassungsgesetz bei Redaktionsschluss 
noch auf sich warten ließ, so sind doch weitere Verschärfungen gewiss. Fortbildungs-
angebote verschiedener Anbieter helfen, sich darauf einzustellen (S. 12).
Etwas mehr Sicherheit, immerhin, könnten für staatenlose Personen die Gesetzesän-
derungen bringen, die die Bundesregierung plant, um deren Anerkennung und Regi
strierung zu systematisieren (Leitartikel, auf dieser Seite).
Es gibt auch zu Beginn dieses Jahres viel zu tun. Packen wir es an.

Heiko Habbe

Zur Erforderlichkeit eines 
bundeseinheitlichen 
Feststellungsverfahrens 
bei ungeklärter 
Staatsangehörigkeit 
Von Denis Neselovskyi, Statefree e.V., 
München 

Der Umgang mit Staatenlosigkeit ist in 
Deutschland bisher nicht verfahrensrechtlich 
bundeseinheitlich formalisiert. Daher sind 
Identifizierung und Anerkennung uneinheit-
lich und rechtlich unsicher. Aufgrund der 
fehlenden Sichtbarkeit sowie fehlender Re-
gelungen, Handreichungen oder Informatio-
nen für Behörden leben viele Personen ohne 
anerkannte Rechtsstellung in Deutschland. 

I. Unerfüllte rechtliche Verpflichtungen 
und ein Lösungsansatz
Deutschland hat sich durch die Unterzeich-
nung der UN-Übereinkommen über die 
Rechtsstellung von Staatenlosen von 1954 
und zur Verminderung der Staatenlosigkeit 
von 1961 sowie im Rahmen des reformierten 
GEAS verpflichtet, Staatenlosigkeit zu iden-
tifizieren, die Rechte staatenloser Personen 
anzuerkennen und Fälle von Staatenlosigkeit 
zu reduzieren. Die einzige effektive Möglich-
keit, diese Pflichten und Ziele zu erfüllen, ist 
die Einführung eines bundeseinheitlichen 
Verfahrens zur Identifizierung und Anerken-
nung der Rechtsstellung von Staatenlosen. 
Frankreich, Spanien und die Niederlande so-
wie weitere 14 Länder sind diesen Weg be-
reits gegangen. In Deutschland sind alle we-
sentlichen rechtlichen Voraussetzungen 
erfüllt. Dennoch existieren bislang weder ein 
formalisiertes Verfahren zur Anerkennung 
noch eine Standardisierung des Umgangs mit 
Staatenlosigkeit sowie allgemeine Ressour-
cen und Handreichungen zur Staatenlosig-
keit. Aufgrund fehlender Verwaltungsvor-
schriften hängt die Qualität des Umgangs 
von der individuellen Expertise der Sachbe-
arbeitenden ab. So kommt es z. B. zur Situa-
tion, dass zwei Geschwister, sogar durch die-
selbe Behörde, unterschiedlich registriert 
werden: Eines wird als staatenlos anerkannt, 
das andere mit „ungeklärter Staatsangehörig-
keit” registriert. Das Problem liegt in fehlen-

der Umsetzung und Regelung des Umgangs 
mit Staatenlosigkeit und der daraus resultie-
renden fehlenden Rechtssicherheit, Einheit-
lichkeit, Transparenz und Bindungswirkung 
hinsichtlich des Nachweises, der Prüfung 
und der Anerkennung der Rechtsstellung.  
Deswegen entwickelt Statefree ein digitales 
Tool, das helfen soll, Nachweise zur Staaten-
losigkeit zu strukturieren, damit Staatenlose 
Zugang zu ihren Rechten bekommen und 
weniger Menschen “ungeklärt” ohne aner-
kannte Rechtsstellung in Deutschland leben 
müssen. Darüber hinaus sollen Informatio-
nen und Ressourcen bereitgestellt und die 
Verwaltung dabei unterstützt werden, Nach-
weise auszuwerten und schneller über die 
Anerkennung entscheiden zu können. Da-
durch können Personen vollständige Anga-
ben von Beginn an teilen und Behörden 
Kenntnisse und Ressourcen erhalten, um In-
formationen nachzuvollziehen, zu prüfen und 
rechtssichere Entscheidungen zu treffen: Ent-
weder hat eine Person eine Staatsangehörig-
keit, oder sie ist staatenlos. 

II. Staatenlosigkeit im Ausländerzentral-
register
Staatenlosigkeit wird im AZR registriert. 
Künftig sollen, wie von Statefree gefordert 
und im Referentenentwurf des BMI zum Ge-
setz zur Modernisierung der Migrationsver-
waltung umgesetzt, Informationen und 
Nachweise zur Staatenlosigkeit gespeichert 
werden. Diese Änderung ist erforderlich, da-
mit Angaben bzw. Hinweise sowie Nachwei-
se und Grundlagen für Entscheidungen zur 
Anerkennung von Staatenlosigkeit erfasst 
und nachvollziehbar werden. Dies steht aus-
drücklich im Einklang mit Art. 12 Abs. 3 und 
Art. 17 EU-Screening-VO sowie Art. 27 
Abs. 2 und 29 Abs. 4 (a) AsylverfahrensVO, 
welche nicht nur eine explizite Differenzie-
rung zwischen Staatsangehörigkeit und 
Staatenlosigkeit vorsehen, sondern zusätz-
lich die Identifizierung und Registrierung 
von Anhaltspunkten zur Staatenlosigkeit 
vorschreiben. Staatenlosigkeit bedeutet nicht 
nur eine Rechtsstellung, sondern auch ein 
identitätsbildendes Merkmal. 

Editorial 
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Staatenlosigkeit, insbesondere zu den betrof-
fenen Gruppen, den Gründen der Staatenlo-
sigkeit und zur menschenrechtlichen Situati-
on, der staatenlose Personen in Deutschland 
ausgesetzt sind. Dieser Umstand unter-
streicht, dass die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Qualität quantitativer Daten von der Ver-
fügbarkeit qualitativer Daten abhängt.

IV. Herausforderungen im Verwaltungs-
verfahren
Komplexität und mangelnde Qualität der 
Zahlen spiegeln sich ebenso in der Unklar-
heit und Unsicherheit der Verwaltung bei der 
Identifizierung von Staatenlosigkeit wider. 
Sachbearbeitende berichten von großer indi-
vidueller Verantwortung und beklagen das 
Fehlen einer zentralen Konsolidierung von 
Daten. Außerdem fehlt eine nachvollziehbare 
Übermittlung essentieller Informationen zur 
Staatenlosigkeit zwischen den unterschiedli-
chen zuständigen öffentlichen Stellen. Perso-
nen mit ”ungeklärter” Staatsangehörigkeit 
müssen in jedem Verfahren Identität und 
Staatenlosigkeit erneut nachweisen, auch 
wenn die relevanten Dokumente bereits ge-
prüft und anerkannt wurden, da es (bisher) 
keine Bindungswirkung dieser Feststellung 
für unterschiedliche Behörden gibt. So füh-
ren fehlende formalisierte Regelungen zu 
gravierenden Problemen im Verwaltungs-
vollzug und zu vervielfachten Beweislasten, 
widersprüchlichen Entscheidungen und er-
heblichen Verzögerungen. 
Durch die Feststellung von Staatenlosigkeit 
in einem zentralen Feststellungsverfahren, 
das mit Hilfe des BAMF durchgeführt wer-
den sollte, weil dort die Zuständigkeit für das 
Staatenlosen-Übereinkommen liegt, würde 
die Abhängigkeit vom individuellen Kennt-
nisstand der Sachbearbeitenden verringert 
und eine rechtssichere, einheitliche Praxis 
entstehen, die behördlichen Aufwand redu-
ziert (so auch Müller in “Kein Pass. Nir-
gends? Politische, rechtliche und verwal-
tungspraktische Ansätze im Umgang mit 
Staatenlosigkeit” – Studie des Sachverstän-
digenrates für Migration und Integration, 
SVR 3/24).  
Das BVerwG entschied 2020 (allerdings in 
einem Einbürgerungsverfahren), der betref-
fenden Person müsse der ihr abverlangte 
Nachweis objektiv möglich sein, wenn sie bis 
an die Grenzen der Zumutbarkeit umfassend 
mitwirke. Um dies zu gewährleisten, hat das 
Gericht ein vierstufiges Modell zur Identi-
tätsprüfung vorgegeben (vgl. BVerwG, 
U. v. 23.09.2020, Az. 1 C 36.19): 1. Im Re-
gelfall müssen Einbürgerung sbewer ber* innen 
zum Nachweis ihrer Identität einen Pass oder 
ein anerkanntes Passersatzpapier vorlegen.  
2. Kann ein Pass oder ein Passersatzpapier 
nicht vorgelegt oder zumutbar beschafft wer-
den, kann die betreffende Person auch andere 
dafür geeignete amtliche Urkunden vorlegen, 
bei deren Ausstellung die Richtigkeit der Ver-
bindung von Person und Name überprüft 

Aus dem AZR ist ersichtlich, dass derzeit 
123.530 Menschen in Deutschland ohne an-
erkannte Staatsangehörigkeit leben. Über ein 
Drittel sind Minderjährige, mehr als ein 
Viertel wurde in Deutschland geboren. Nur 
28.815 sind offiziell als staatenlos registriert 
und werden im AZR unter dem Staatsange-
hörigkeitsschlüssel „997” und dem nach ISO 
3166 3-stelligen Code „XXA” kategorisiert. 
Hinzu kommen 94.715 Personen, die unter 
der administrativen Kategorie „ungeklärte 
Staatsangehörigkeit / ohne Angabe” und 
ohne Rechtsstellung geführt werden. Letzte-
re sind im AZR unter den Staatsangehörig-
keitsschlüsseln „996”, „998”, „999” sowie 
dem nach ISO 3166 3-stelligen Code „XXX” 
registriert.  

III. „Ungeklärte“ Staatsangehörigkeit 
darf nicht Dauerzustand sein
Eine Besonderheit gilt für Personen mit palä-
stinensischer Volkszugehörigkeit. Für jene, 
die Dokumente (insbesondere Pässe bzw. 
Passersatzpapiere) vorlegen können, welche 
von der Palästinensischen Behörde ausge-
stellt wurden – soweit die (Serien- bzw.) 
Identitätsnummer mit den Ziffern 4, 8 oder 9 
beginnt – bedeutet das, dass sie aus „Palästi-
nensischen Gebieten” stammen. Sie werden 
unter dem Staatsangehörigkeitsschlüssel 
„459”, jedoch ohne dazugehörigen ISO-Co-
de für staatenlose Personen „XXA” regi-
striert, obwohl sie bereits als staatenlos aner-
kannt wurden.  
Die Kategorie “ungeklärte Staatsangehörig-
keit” (Schlüssel „998” und Code „XXX”) 
wird für palästinensische Volkszugehörige 
verwendet, die nicht aus den „Palästinensi-
schen Gebieten” stammen und somit nicht 
über Dokumente mit der relevanten Serien- 
bzw. Identitätsnummer verfügen und deren 
Staatenlosigkeit noch nicht festgestellt wur-
de; wenn Staatenlosigkeit festgestellt wird, 
werden sie unter dem Schlüssel „997” und 
dem Code „XXA” für staatenlose Personen 
kategorisiert. 
Eine bisher nicht abgebildete Gruppe von 
knapp 60.000 Personen, welche das Statisti-
sche Bundesamt ausweist, besaßen früher die 
Staatsangehörigkeiten von Staaten, die nicht 
mehr existieren (z. B. Sowjetunion, Jugosla-
wien, Serbien und Montenegro, Tschechoslo-
wakei) oder die – ähnlich Palästina – nicht 
anerkannt sind.  
Eine “ungeklärte” Staatsangehörigkeit bein-
haltet aber eben keine Rechtsstellung, son-
dern ist lediglich eine administrative Katego-
rie, welche für die kürzest mögliche 
Zeitspanne verwendet werden sollte, bis 
Identität, Staatsangehörigkeit oder Staatenlo-
sigkeit festgestellt werden können. In der 
Praxis jedoch wird diese Kategorie bedauer-
licherweise ohne zeitliche Einschränkung 
genutzt. So bleiben Menschen auf unbe-
stimmte Zeit, selbst nach Geburt in Deutsch-
land, ohne anerkannte Rechtsstellung. Bis 
heute gibt es keine qualitativen Daten zur 

worden ist. 3. Kann der/die Einbür gerungs
bewerber*in auch solche Dokumente nicht 
oder nicht zumutbar beschaffen oder reichen 
sie zur Identitätsklärung nicht aus, können 
dafür – allein oder ergänzend – auch andere 
aussagekräftige Beweise vorgelegt werden, 
insbesondere sonstige amtliche und nicht-
amtliche Urkunden oder Zeugenaussagen 
Dritter. 4. Wenn ein solcher Rückgriff auf 
sonstige Beweismittel ebenfalls objektiv 
nicht möglich ist und alle Möglichkeiten ei-
ner Ermittlung von Amts wegen ausgeschöpft 
sind, kann schließlich in besonderen Ausnah-
mefällen die Identität der betreffenden Per-
son auch allein aufgrund ihrer Angaben als 
nachgewiesen angesehen werden. Dazu muss 
die Behörde alle vorgebrachten Unterlagen 
und Angaben in einer Gesamtschau würdigen 
und entscheiden, ob sie sie insgesamt als 
schlüssig und glaubhaft ansieht. Diese Recht-
sprechung lässt sich ohne Weiteres auf Prüf-
verfahren für Staatenlosigkeit übertragen. 

V. Ausblick
Insgesamt wird deutlich, dass das Fehlen ei-
nes verbindlichen und standardisierten Um-
gangs mit Nachweisen zur Staatenlosigkeit 
den Zugang zu Rechten verzögert bzw. ver-
hindert. Der Statefree Case Assistant kann 
einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung 
von Effizienz, Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit leisten, weil Nachweise und 
Feststellungen standardisiert werden. Ein 
zentrales Problem der bisherigen Praxis sind 
fehlender Kenntnisstand und fehlende län-
der- und gruppenspezifische Informationen. 
Hier ebnet Case Assistant den Weg hin zu 
einer Lösung, mit der eine sichere, einheitli-
che und leichtere Entscheidungsfindung er-
möglicht und aufwendige Doppelprüfungen 
vermieden werden. Dank Hinweisfunktio-
nen im Case Assistant werden Informationen 
geteilt, die helfen, möglichst genaue und 
vollständige Angaben zu machen und da-
durch die Abhängigkeit von der individuel-
len Kapazität und Expertise von Sachbear-
beitenden zu verringern. Dies kann z. B. 
auch für eine systematische Anerkennung 
von Volksgruppen sorgen, denen die Staats-
angehörigkeit kollektiv entzogen oder ver-
sagt wird: Rohingya aus Myanmar und 
Bangladesh, nepalesische Minderheiten aus 
Bhutan, tibetische Volkszugehörige aus Chi-
na, kurdische Minderheiten aus Syrien, palä-
stinensische Volkszugehörige u. a. 

Der Autor arbeitet als Legal Officer für 
„Statefree e. V.“ 
Statefree e. V. ist die erste Organisation in 
Deutschland, die sich ganzheitlich dem The-
ma Staatenlosigkeit widmet. Staatenlosigkeit 
ist ein politisches Problem, jedoch in Politik 
und Gesellschaft bisher nur wenig sichtbar. 
Um dies zu ändern, wurde 2021 Statefree 
 gegründet (www.community.statefree.world). 
Statefree veranstaltet regelmäßig online und 
live Community-Events, bei denen Staaten
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lose und ihre Unterstützer*innen sich vernet-
zen und Erfahrungen austauschen können. 
Durch partizipative, community-zentrierte 
Kunstprojekte, Kommunikation und Medien-
beiträge fördert Statefree die Sichtbarkeit von 
Staatenlosigkeit in der Öffentlichkeit. Um 
wirksame Gleichberechtigung für staatenlose 
Personen zu ermöglichen, ist aber vor allem 
ein politischer Wandel nötig. Hieran arbeitet 
Statefree gezielt durch Interessenvertretung 
in der Politik mit dem Ziel der Einführung 
eines Verfahrens zur Anerkennung der Staa-
tenlosigkeit. Mit einem Fokus auf diesen drei 
Bereichen – Community, Sichtbarkeit und 
Gleichberechtigung – setzt sich Statefree für 
die Selbstermächtigung und Verbesserung 
der Lebenssituation von staatenlosen Men-
schen in Deutschland und weltweit ein.

bar sei. Es lasse sich nicht feststellen, dass im 
Senegal generell keine flüchtlingsrechtlich 
relevante Verfolgung stattfinde. Das Gericht 
verweist dazu u. a. auf die Lage homosexu-
eller Menschen und auf die Praxis der FGM 
bei Mädchen. Das Gericht hebt daher den auf 
§ 29a Abs. 1 AsylG gestützten Offensicht-
lichkeitsausspruch auf. Die Klage sei insoweit 
auch zulässig; der Kläger habe wegen des auf 
§ 11 Abs. 7 Satz 1 AufenthG gestützten Ein-
reise- und Aufenthaltsverbots ein entsprechen-
des Rechtsschutzbedürfnis.

Anmerkung der Redaktion: Das BAMF hat 
in der mündlichen Verhandlung noch einen 
Beweisantrag gestellt, der ihm vom Gericht 
in einem gesonderten Beweisbeschluss um 
die Ohren geschlagen wird: Nicht nur, dass 
der Antrag bereits in Ermangelung eines 
geeigneten Beweisthemas als Ausforschungs-
antrag unzulässig sei. Das BAMF – also der 
Bund – verlange die Einholung einer Auskunft 
durch das AA, also eines seiner eigenen Minis-
terien. Ein solches Verlangen sei jedoch nicht 
zulässig, da die Beklagte sich die Auskunft 
selbst geben könne und hierfür nicht das 
Gericht bemühen müsse. � (ke)

Dokumente:

VG Berlin, U. v. 27.11.2025, VG 31 K 
475/25.A (Dokument Nr. 4224 a)

VG Berlin, B. v. 27.11.2025, VG 31 K 
475/25.A (Dokument Nr. 4224 b)

Einsender: RA Christoph Tometten, Berlin

Restriktive Rechtsprechung zu 
Syrien

Im Verlaufe des Jahres 2025 haben sich einige 
Entscheidungen angesammelt, die die Lage 
in Syrien nach Assad betreffen. Es zeichnet 
sich ab, dass es ungemütlich werden wird für 
Geflüchtete aus Syrien. Das VG Regensburg 
wies im September 2025 im Falle eines Man-
nes die gegen den Widerruf eines Abschie-
bungsverbots gerichtete Klage ab und meinte, 
dass die Mittel zur Förderung der freiwilligen 
Rückkehr für etwa zehn Monate reichen und 
er sich bis dahin um ein Auskommen bemü-
hen könne, „das ihm ein Leben auch am Rande 
des Existenzminimums“ ermögliche. Ganz 
ähnlich sehen es das VG Gießen und das VG 
Düsseldorf in Entscheidungen aus dem 
November 2025. Das VG Köln weist die Klage 
eines arabischen Mannes aus dem Gouverne-
ment Hasaka, das jedenfalls im Urteilszeit-
punkt von DAANES, der Administration der 
kurdischen Gebiete, beherrscht wurde, ab. 
Der Kläger besitze handwerkliche Vorerfah-
rung, die es ihm ermögliche, ein Einkommen 
zu erwirtschaften, welches für ihn und seine 
Ehefrau „knapp ausreichen werde“. Immerhin 
ordnete dieselbe Kammer in einem anderen 
Verfahren die aufschiebende Wirkung einer 
Klage an, da es für die Frage, ob der 68 Jahre 
alte Antragsteller in der Lage sein werde, 
„existenzielle Gefahren“ abzuwenden, auf die 
Unterstützung durch in Deutschland lebende 

Die Verfügung wurde am 30.01.2025 zuge-
stellt. Der Versuch, ihn am 05.02.2025 in sei-
ner Unterkunft abzuholen, scheiterte, weil 
man ihn nicht antraf. Mit Schreiben vom 
06.02.2025 übermittelte die LAB NI die Mit-
teilung, er sei flüchtig. Es gelte daher die acht-
zehnmonatige Überstellungsfrist, die am 
12.02.2026 ende. 
Die Einzelrichterin entschied, es bestünden 
keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, 
dass der Kläger sich am 05.02.2025 gezielt 
und bewusst entzogen habe, um seine Über-
stellung zu vereiteln. Er habe keinen Anlass 
gehabt, seinen Mitbewohnern seinen Aufent-
haltsort am Morgen des 05.02.2025 mitzutei-
len. Die Feststellung, dass sich keine persön-
lichen Gegenstände des Klägers im Zimmer 
befanden, belege nicht, dass er flüchtig gewe-
sen sei, ebenso wenig der unsubstantiierte 
Vortrag der LAB NI, seit Aushändigung der 
Nachtzeitverfügung sei er nicht mehr in der 
Unterkunft gesehen worden. Die durch die 
Abschiebungsanordnung begründete gesetz-
liche Ausreisepflicht beinhalte keine Verpflich-
tung zur aktiven Mitwirkung an der eigenen 
Überstellung. Der Ausreisepflichtige könne 
selbst entscheiden, ob er an einer ihm ange-
botenen kontrollierten Überstellung mitwirkt 
oder nicht. Sei sein Aufenthalt den Behörden 
bekannt, reiche ein einmaliges Nichtantreffen 
in der Wohnung oder Unterkunft grundsätz-
lich nicht aus, um anzunehmen, er sei im uni-
onsrechtlichen Sinne flüchtig (vgl. BVerwG, 
U. v. 17.08.2021, 1 C 26/20). 

Dokument:

VG Hannover, U. v. 15.10.2025, 15 A 5036/24 
(Dokument Nr. 4222)

Verfahren vor dem BAMF

OVG NRW: Keine Nichtigkeit bei 
fehlender Übersetzung

Gemäß § 31 Abs. 1 AsylG sind Entschei-
dungsformel und Rechtsbehelfsbelehrung 
nicht anwaltlich vertretenen Antragstellenden 
mit einer Übersetzung zuzustellen. Dazu das 
OVG NRW: Eine fehlende Übersetzung führt 
nicht zur Nichtigkeit des VA; sie ist schon 
kein konstitutiver Bestandteil des VA. Eine 
fehlende Übersetzung der Rechtsbehelfsbe-
lehrung macht diese daher nicht fehlerhaft i. 
S. d. § 58 Abs. 2 VwGO; sie kann allenfalls 
zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
führen.

Dokument:

OVG NRW, B. v. 17.12.2025, 1 A 867/25.A 
(Dokument Nr. 4223)

Materielles Asylrecht

Senegal kein „sicheres 
Herkunftsland“

Das VG Berlin hat entschieden, dass die Ein-
stufung des Senegal als sicheres Herkunftsland 
unionsrechtswidrig und daher nicht anwend-

Asylrecht und  
internationaler Schutz

Dublin-Verfahren

VG Hannover: Einmaliges 
Nichtantreffen in der Unterkunft 
genügt nicht, um „Flüchtigsein“ 
anzunehmen 

Der Kläger ist sudanesischer Staatsangehöri-
ger. Das BAMF ermittelte per EURODAC-
Treffer, er habe im Juni 2024 in Polen Asyl 
beantragt, und lehnte seinen Asylantrag als 
unzulässig ab. Am 16.01.2025 verfügte die 
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen 
(LAB NI) schriftlich die Verpflichtung, beab-
sichtigte Aufenthalte außerhalb seines Zim-
mers in der ihm zugewiesenen Aufnahmeein-
richtung von montags bis freitags zwischen 
00:00 Uhr und 06:00 Uhr spätestens am vor-
herigen Tag unter Angabe seines Aufenthalts-
orts anzuzeigen oder bei kurzfristiger Abwe-
senheit eine schriftliche Nachricht beim 
Sicherheitsdienst der LAB NI zu hinterlassen. 
Die Maßnahme diene der Förderung seiner 
Ausreise. Sie sei erforderlich, weil er trotz 
Verpflichtung zur Wohnsitznahme in der für 
ihn zuständigen Aufnahmeeinrichtung grund-
sätzlich berechtigt sei, sich auch zur Nachtzeit 
vorübergehend an einem anderen Ort aufzu-
halten. Durch die Maßnahme werde die 
Erreichbarkeit sichergestellt. Wenn er sich 
innerhalb des in der Anordnung vorgesehenen 
Zeitraums nicht in seinem Zimmer aufhalte 
und dies nicht rechtzeitig mitteile, werde dies 
als konkreter Versuch gewertet, sich der 
Abschiebung durch Flucht zu entziehen. In 
Zeiträumen außerhalb des in der Anordnung 
vorgesehenen Rahmens dürfe er sich andern-
orts aufhalten. 


